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KUNDMACHUNG 
 
 
 
 
 

Wattens, am 30.06.2026 
 
Kundmachung Geschwindigkeitsbeschränkungen im Gemeindegebiet 
 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wattens hat in der Sitzung am 25.6.2026 beschlossen, mit 
welcher Straßenabschnitte definiert werden, auf denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit neu 
verordnet wird. 
Aufgrund des § 43 Abs. 1 und § 94 d Z4 lit. d StVO 1960, BGBL 159/1960 in der derzeit gültigen 
Fassung, wird verordnet: 

§ 1 Geschwindigkeitsbeschränkung im Ortsgebiet 

Auf den im Verordnungsplan vom Ingenieurbüro HE Verkehrsplanung, Hirschhuber & Einsiedler FlexCo 
vom 7.5.2026 mit der Plannr. 26-047-01-VO und der Bezeichnung „Geschwindigkeitsregelung im 
Ortsgebiet und auf der Nordtangente-Kristallweltenstraße“, dargestellten Gemeindestraßen und 
Gemeindestraßenabschnitten innerhalb des Ortsgebietes wird das Überschreiten der 
Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h verboten.  

§ 2 Geschwindigkeitsbeschränkung am Kreuzbichl 

Auf den im Verordnungsplan vom Ingenieurbüro HE Verkehrsplanung, Hirschhuber & Einsiedler FlexCo 
vom 7.5.2026 mit der Plannr. 26-047-01-VO und der Bezeichnung „Geschwindigkeitsregelung im 
Ortsgebiet und auf der Nordtangente-Kristallweltenstraße“, dargestellten Gemeindestraßen und 
Gemeindestraßenabschnitten innerhalb der Zone „Kreuzbichl“ wird das Überschreiten der 
Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h verboten.  

§ 3 Geschwindigkeitsbeschränkung im Siedlungsbereich Peter-Anich-
Straße, Franz-Defregger-Straße, Aulusgasse und Südtiroler Straße 

Auf den im Verordnungsplan vom Ingenieurbüro HE Verkehrsplanung, Hirschhuber & Einsiedler FlexCo 
vom 7.5.2026 mit der Plannr. 26-047-01-VO und der Bezeichnung „Geschwindigkeitsregelung im 
Ortsgebiet und auf der Nordtangente-Kristallweltenstraße“, dargestellten Gemeindestraßen und 
Gemeindestraßenabschnitten innerhalb der Zone „Peter-Anich-Straße, Franz-Defregger-Straße, 
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Aulusgasse und Südtiroler Straße“ wird das Überschreiten der Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h 
verboten.  

§ 4 Kundmachung der Geschwindigkeitsbeschränkung im Ortsgebiet 
Die Kundmachung der Verordnung erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 StVO durch die Anbringung der 
Vorschriftszeichen nach § 52 lit.a, Z 10a in unmittelbarer Verbindung mit dem Hinweiszeichen „Ortstafel 
Wattens“ kundgemacht. Unterhalb der Verbotszeichen ist die Zusatztafel „ausgenommen B171“ 
anzubringen. 

Der Verordnungsplan vom Ingenieurbüro HE Verkehrsplanung, Hirschhuber & Einsiedler FlexCo vom 
7.5.2026 mit der Plannr. 26-047-01-VO und der Bezeichnung „Geschwindigkeitsregelung im Ortsgebiet 
und auf der Nordtangente-Kristallweltenstraße“, bildet einen wesentlichen und integrierenden 
Bestandteil der vorliegenden Verordnung. 

Die Ausdehnung der Geschwindigkeitsbeschränkung ist in diesem Verordnungsplan zu entnehmen.  

§ 5 Kundmachung der 30km/h Zonenregelungen „Kreuzbichl“ und 
„Peter-Anich-Straße, Franz-Defregger-Straße, Aulusgasse und 

Südtiroler Straße“ 
Die Kundmachung der Verordnung erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 StVO durch die Anbringung der 
Vorschriftszeichen nach § 52 lit.a Z 11a in Verbindung mit § 52 lit.a Z 10a (Beginn der 30km/h 
Zonenbeschränkung) und nach § 52 lit.a Z 11b StVO in Verbindung mit § 52 lit.a, Z 10b (Ende der 
30km/h Zonenbeschränkung). 

Der Verordnungsplan vom Ingenieurbüro HE Verkehrsplanung, Hirschhuber & Einsiedler FlexCo vom 
7.5.2026 mit der Plannr. 26-047-01-VO und der Bezeichnung „Geschwindigkeitsregelung im Ortsgebiet 
und auf der Nordtangente-Kristallweltenstraße“, bildet einen wesentlichen und integrierenden 
Bestandteil der vorliegenden Verordnung. 

Die Ausdehnung der Geschwindigkeitsbeschränkung ist in diesem Verordnungsplan zu entnehmen.  

 § 6 Inkrafttreten 
Die Verordnung tritt mit dem Tag der Anbringung der genannten Straßenverkehrszeichen in Kraft. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen An Amts/Kundmachungstafel  
 angeschlagen am …………..… 
 abgenommen am: ……..……... 
 
Der Bürgermeister 
 
MMag. Lukas Schmied 
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Ausfertigung
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